
K a p i t e l  

Straftaten gegen Jugend und Familie

§ 145
Verleitung zu asozialer Lebensweise

Ein Erwachsener, der die geistige oder sittliche Entwicklung eines 
Kindes oder Jugendlichen dadurch gefährdet, daß er sie zu einer aso
zialen Lebensweise verleitet oder zur Begehung oder zur Teilnahme 
an einer mit Strafe bedrohten Handlung auffordert, ohne daß das Kind 
oder der Jugendliche diese Handlung ausführt, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

8 .  K a p i t e l

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

3. A b s c h n i t t
Straftaten gegen die Rechtspflege

§ 238
Verletzung einer Aufenthaltsbeschränkung oder eines Tätigkeitsverbots

(1) Wer böswillig sich einer durch das Gericht ausgesprochenen 
Aufenthaltsbeschränkung entzieht oder Erziehungs- und Kontrollmaß- 
nahmen nach den §§ 47, 48 verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein durch das Gericht ausgesproche
nes Tätigkeitsverbot schwerwiegend mißachtet.
Anmerkung:
Andere Zuwiderhandlungen gegen ein Tätigkeitsverbot können als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

5. A b s c h n i t t
Sonstige Straftaten gegen die allgemeine, staatliche und öffentliche 
Ordnung

§ 249
Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten

(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die 
öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, daß er sich aus Arbeitsscheu
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